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INKA-Palette gewährleistet problemlose Exporte 

Ukraine und Ägypten führen ISPM15 ein

Siegertsbrunn, 13.10.2005 Die Nachricht kam überraschend: Mit Wirkung zum 1. Oktober dieses Jahres hat die Ukraine Importvorschriften für Holzladungsträger eingeführt. Das ukrainische Landwirtschaftsministerium teilte mit, dass sich die neu eingeführten Regelungen an dem internationalen Stan​dard ISPM15 orientieren. Auch Ägypten hat mit Wirkung zum dem 1. Oktober 2005 die Einfuhrvorschriften der ISPM15 in nationales Recht umgesetzt – erwartet worden war dies erst um den Jahreswechsel 2005/06. 

Der ISPM15-Standard  (ISPM: „International Standard for Phytosanitary Measures“) ist ein von der International Plant Protection Convention, einer Unterorganisation der Vereinten Na​tionen, vereinbartes Regelwerk. Die Vorschriften haben das Ziel, die Tier- und Pflanzenwelt des Ziellandes vor der Einschleppung von Schadinsekten zu schützen. Da Holzkisten und Holzpaletten von Sendungen das bevorzugte Transportmittel von Käfern und Larven sind, dürfen diese Ladungsträger gemäß ISPM15 erst nach aufwändiger Vorbehandlung – Begasung oder Hitzebehandlung – die Landesgrenzen eines ISPM15-Landes überschreiten. Expor​teure mit Sendungen für die Zielländer Ukraine oder Ägypten ste​hen nun ad hoc vor dem Problem, dass ihre Sendungen am Zoll nicht mehr so problemlos abgefertigt werden wie bislang gewohnt. Legt ein Zollbeamter die neu eingeführten Vorschriften wortgetreu aus, könnte er sogar auf eine kostspielige Nachbehandlung des Ladungsträgers vor Ort bestehen – oder gar die Sendung zurück​schicken. In jedem Fall steigen der bürokratische und der zeitliche Aufwand für die Sendungsabwicklung. Der Bundesverband für Holzpackmittel (HPE) empfiehlt daher ausdrücklich, ISPM15-konforme Ladungsträger zu verwenden. 
Ausweg: ISPM15-konforme Paletten

Als unproblematische Alternative haben sich in der Vergangenheit die Pressholzpaletten der Firma Inka Paletten aus Siegertsbrunn bei München erwiesen. Die Ladungsträger von Europas größtem Ein​wegpalettenhersteller bestehen aus dem Werkstoff Werzalit. Das Herstellungsverfahren dieses Materials ähnelt dem einer Spanplatte und stellt sicher, dass Schadinsekten bei der Produktion abgetötet werden. Auch eine Wiedereinnistung ist ausgeschlossen. Die Inka-Palette gilt als „particle board“ (Spanplatte) und somit als „processed wood“ (vorbehandeltes Holz) bei der Anwendung der ISPM15-Normen und unterliegt daher keinen weiteren Vorbe​handlungsmaßnahmen. Inka-Produktmanager Andreas J. Heinrich: „Aus unseren Erfahrungen mit anderen Ländern, die ebenfalls Einfuhrbestimmungen auf Basis der ISPM15-Formulierungen ein​geführt haben, kann ich mit gutem Gewissen versichern: Inkas werden problemlos akzeptiert. Mit Vorbehandlungs- oder Quaran​tänevorschriften muss sich der Versender bei Verwendung von Inka-Paletten nicht beschäftigen.“ Um eventuelle Unklarheiten auszuräumen, bietet das Unternehmen seinen Kunden zusätzlich ein kostenloses Zertifikat zum Download, das die Konformität der Inka mit den Regeln der ISPM15 bestätigt. 

Über Inka-Paletten

Inka-Paletten aus dem Holzwerkstoff Werzalit sind in allen gän​gigen Größen von der Viertelpalette im Format 400 mal 600 mm bis hin zur CP3-Palette mit den Abmessungen 1140 mal 1140 mm erhältlich. Inka-Paletten sind in der „Schwer-Ausfertigung“ mit bis zu 1.250 Kilogramm dynamisch belastbar, der Höchstwert für eine statische Belastbarkeit liegt bei etwa dem Dreifachen. 
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